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Nr. 1611/J-NR/88. "ZusammenfUhrung der Auto

buslinien von Bahn und Post" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

FUr die umfassende Koordinierung zwischen den Busdiensteri von 

Bahn und Post wurde nach PrUfung verschiedener Organisations

modelle am 1. März 1988 die Bundesbus-Geschäftsstelle einge

richtet. Da die Aktionsprogramme erst auszuarbeiten sind. ist 

es derzeit noch nicht möglich. konkrete Angaben Uber den zu • 

erreichenden Rationalisierungseffektvorzul~gen. 

Nach Erfahrungswerten aus der Bundesrepublik Deutschland 

haben sich durch die ZusammenfUhrung des Postreisedienstes 

und des Bahnbusdienstes zunächst Kostensenkungen von etwa 

5 % ergeben. Ein ähnliches Ergebnis kann vorerst auch fUr. 

österreich erwartet werden~ 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Einen Parallelverkehr zwischen Bahnbus und Postbus, bei dem 

Anfangs- und Endpunkt sowie der Streckenverlauf gleich sind, 

gibt es nur zwischen Linz und Steyr. Landeck und St. Anten am 

Arlberg urid im Bereich des sUdwestlichen Wienerwaldes.In 

diesen Fällen ist ein Gemeinschaftsverkehr eingerichtet •.. 
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Bei der Mehrzahl der sogenannten Parallelverkehre handelt es 

sich nur um Gleichläufe auf Teilen des Streckenverlaufs von 

Kraftfahrlinien mit unterschiedlichen Anfangs- bzw. End

punkten. Auf Gleichlaufstrecken werden die Fahrscheine 

gegenseitig anerkannt. 

Das Verzeichnis dieser Gleichlaufstrecken wird derzeit 

aktualisiert und in den nächsten Tagen fertiggestellt. Auf 

Wunsch stelle ich Ihnen dieses gerne zur VerfUgung. 

Zu den Fragen 4 und 5: 

Wie bereits oben angefUhrt bestehen bereits seit längerer 

Zeit Gemeinschaftsverkehre zwischen Bahn und Post in den 

Relationen Linz - Steyr, Landeck - St.Anton am Arlberg und im 

Bereich des südwestlichen Wienerwaldes. 

Ganz grundsätzlich darf in diesem Zusammenhang angemerkt 

werden. daß es fUr Rationalisierungsmaßnahmen aufgrund der 

gemeinsamen Betrachtung der Kraftfahrlinien voti Bahn und Post 

zwei Ansatzpunkte gibt. 

Einerseits k6nnen bei Gemeinschaftsverkehren Uberdie schon 

bisher praktizierte Zusammenarbeit bei der Fahplangestaltung 

hinaus durch die gemeinsame Optimierung des Lenker~ und 

Wageneinsatzes Einsparungen erzielt werden. Diese M6glichkeit 

wird von der Bundesbus-Geschäftsstelle auch bei anderen 

Linien untersucht werden. 

Ein anderer wesentlicher Ansatzpunkt fUr Kostenminimierungen 

liegt bei den Linienentflechtungen. Das bedeutet. daß sich in 

bestimmten Regionen der Kraftwagendienst der 6sterreichischen 

Bundesbahnen und in anderen Regionen der Postautodienst zur 

Gänze zurUckziehen wird. da der Partner aufgrund .der vor~an

denen Betriebsstätten den Raum rationeller bedienen kann. 
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An konzessionsrechtlichen Maßnahmen wurden bereits getroffen: 

Einbindung der KWD-Kraftfahrlinie 1211 Poysdorf - Staatz/ 

Kautendorf in die Postautolinie 1208 Großkrut - Poysdorf -

Enzersdorf bei Staatz - Kautendorf 

Enthebung des KWD von der Betriebspflicht auf der KWD

Kraftfahrlinie 1035 Großharras - Hollabrunn (- Wien) zu

gunsten der Postautolinie 1246 Großharras - Hollabrunn 

übertragung der BetriebsfUhrung des KWD-Kraftfahrlinie 

1280 Hollabrunn - Raschala - Magersdorf - Hollabrunn und 

KWD-Kraftfahrlinie 1325 Waidhofen an der Thaya - Wald

kirchen - Fratres an die Post 

übertragung der BetriebsfUhrung der Postautolinie 1088 

Wien/HUtteldorf - Pressbaum - Klausen Leopoldsdorf an die 

ÖBB. 

Zu Frage 6: 

Wesentliche Auswirkungen der auf eine neue Basis gestellten 

Zusammenarbeit der Bundesbusdienste werden sich insbesondere. 

am Beginn der Fahrplanperiode 1989/90 Ende Mai 1989 zeigen. 

Zu den Frage 7 und 8: 

E~n Zeitpunkt fHr eine vollständige dienst- und besoldungs~ 

rechtliche Angleichung zwischen den Bediensteten der beiden 

Bundesbusdienste kanrt derzeit nicht genannt werden. 

Es ist jedoch geplant, beiOptimierungen des Lenkereinsatzes 

bzw. Linienentflechtungen die notwendige Flexibilität und 

soziale Akzeptanz dadurch zu gewährleisten. daß erforder

lichenfalls zwischen Bahn und Post Vereinbarungen Uber eine 

DienstleistungsUberlassung geschlo~sen werden und ~iebe

treffenden Mitarbeiter weiterhin nach den dienst- und be

soldungsrechtlichen Regelungen ihrer Stammverwalt~ngen 

behandelt werden. 

Wien. am 22.April 1988 
I 

Der~~esminister 

;if#tt44/j 
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